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RS OGH 1958/2/27 6Os498/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1958

Norm

StVO §20 Abs1 IC2

Rechtssatz

Auch auf Bundesstraßen darf an Kreuzungen grundsätzlich nicht mit einer Geschwindigkeit von einhundert km/h

herangefahren werden. Die Sicherheit des Verkehrs geht allen anderen Erwägungen vor.
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